
Anlage 3 zur Vorlage B 0610001 

Vierte Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtwerke Norder- 
stedt 

Aufgrund des 3.5 4 und 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit 
§ 6 der Ei~;e~iSI;.triebsverordnung vom 29.12.1986 (GVOBI. 1987, S.11), zuletzt geändert 
durch Vei-or-dl~iirig vom 16.6.1998 (GVOBI. S. 210), jeweils in der zur Zeit geltenden Fas- 
sung, wir c! ! i ~ c i  I Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am (. . .) folgende „Vierte Sat- 
zung ziir AI ic-1ei iing der Betriebssatzung für die Stadtwerke Norderstedt" erlassen: 

$ 1  
Die Betr-iebssai:ung für die Stadtwerke Norderstedt wird wie folgt geändert: 

§ 1 erhalt folgeqde Fassung: 

Gegenstand des Eigenbetriebes 

(1) Die Elektrizitäts-, Telekommunikations-, Gas-, Fernwärme-, Wasse~ U. Verkehrsbe- 
triebe sowie das Hallen U. Freibad und der Betrieb der Anlagen des Stadtpark 
Norderstedt bilden einen einheitlichen Eigenbetrieb. 

(2) G~!gen:~tand des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- U. Nebenbetriebe ist die 
V~:rsorgi~ng der Bevölkerung mit Elektrizität, Telekommunikation, Gas, Fernwärme U. 
Wa:;si:r. die Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel sowie der Betrieb des Hallen- U. 
Fl'::ilj~ii!l::; und der Anlagen des Stadtparks Norderstedt inklusive der Durchfüh- 
rung einer Landesgartenschau. Der Betrieb kann alle seinen Betriebszweck för- 
deil~lei  I Geschäfte betreiben. Die Stadtwerke dürfen auch ingenieurtechnische- und 
Dalcnv-rarbeitungsaufgaben sowie Aufgaben des Gebäudemanagements für andere 
Uberr~fihr.rien, sofern und soweit dies nicht den Interessen der Stadt widerspricht. Die 
Stadt k jnn den Eigenbetrieb auch mit der Betriebsführung anderer, insbesondere 
iechnischer, Betriebe beauftragen 

9 2  
Inkrafttreten 

Diese St! t , / L I I ~  ii I I tt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntinachung in Kraft. 

Stadt hi.)~ iIci.\ii~Ii 


